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RS OGH 1984/6/7 6Ob549/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1984

Norm

ABGB §1013

Rechtssatz

Die Vereinbarung zwischen dem Beauftragten und dem Dritten über eine Zuwendung ist ein schwebend unwirksames

Rechtsgeschäft, das nur durch die Genehmigung des Machtgebers wirksam werden kann. Während des

Schwebezustandes ist eine Klage auf Leistung dieser Zuwendung nicht möglich.
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